
Die

HausverwaltervertLag

Stadt Werneuchen
handelnd durch das Amt Wemeuchen
Herrn Grabsch / Amtsdirektor -nachstehend Auiraggeber genarLnt-

und d ie Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH
vertreten durch
Herrn Lochner / Geschäftsfuhrer -nachstehend Verwalter senann-

a- schl ießen folgenden Verwaltungsveftrag :

$ I Vertragsgegenstand

Der Auftraggeber überträgt dem Verwalter zurn 0l .01.1997 die Verwaltung der stadteigenen
Woh,n- u nd Gerverbegrundstücke

$ 2 Urnfang der Verwaltungstätigkeit

l .
Dcr Auftraggeber beauftragl den \zenvalter mit allen zur ordnungsgemäßen Verwaltung
gehörenden fubeiten kaufmämischer, technischer sowie verwaltungsmäßiger Afi unter
Beachtung der gesetzlichen Bestinrntungen, insbesondere
r)
der Lherwachung des baulichen Zustandes und Veranlassung notwendiger Reparaturen und
Instandhaltungsrnaßnahmen, sorvie der Durchseizung von Gewährleistungsanspruchen firr
vergebene Aufträge
b)
der ordnungsgemäßen und ausreichenden Versicherung des Verwaltungsobjelctes mit der vonr
Verwalter benarulten Gesellschaft gegen Sach- und Haftpflichtschäden inr Namen des
Auftraggebers sowie dessen Vertretung gegenüber der Versicherungsgesellschaft bei
S chadensfallen und Schadensfestsetzung.
c )
der \ /ermietung der Wohn-, Gewerbe-,  Garagen- und anderen Mieteinheiten der
Venvaltungsobjekte i rn Namen des Auftraggebers unter Beachtung des $ 3 dieses Veftrages
und unter Vereinbarung angemessener den gesetzlichen Vorschriften entsprechender und
möglicher lr4retpreise.
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d )
der Ausübung aller Vermieterrechte fur den Auftraggeber, wie der Anderung und Beendigung
von N4ietverträgen, der Geltungmachung aller Anspruche aus dem N,{ietverhältnis
(erforderl ichenfal ls auch durch Bevol lmächt igung eines Rechtsanwaltes oder eines anderen
geeigneten Vertreters) oder des Vermieterpfandrechts.
e)
der Entgegennahme oder dem Einzug der Mieten, Nebenkosten und sonst igen
Nutzungsentgelte a) den Fal l igkeitsterminen, der Eingangskontrol le sowie der
Geltendmachung vereinbarter oder gesetzl ich zulässiger Mieterhöhungen und
Betr iebskostenumJagen, ggf der gericht l ichen Geltendmachung von Forderungen,
0
der Entgegennahme oder denr Einzug sonstiger mjt der Bewirtschaftung des
Verwaltungsobjektes in Verbindung stehender Zahlungen, zB. Versicherungsleistungen,
Kostenrückerstattungen, N{ietkaut ion usrv. .
s)
der punkt l ichen ZahJung al ler öf fent l ichen und sozialen Abgaben sowie der wiederkehrenden
Leistungen, ferner der Bezahlung von Handrverks-,  Lief 'eranten- und sonst igen Rechnungen rm
Zusammenhang mit  der Ber-vir tschaftung des Verwaltungsobjektes einschl ießl ich des
Kapitaldienstes
h) der Beschaffung aller fi.rr die ordnungsgemäße Bewirtschaftung erforderficher
Gebrauchsgegenstande (z B Geräte und lr4ater ial ien f i . i r  Hausrvarte) und Versorgungsguter
(z B. Heizmater ial)
i )
der Fuhnrng sämtl icher erforderl ichen Verhandlungen mit  Behorden, Dienststel len u ä und der
Durchf i :hrung und genauen Beachtung al ler gcsetzl ichen und behördl ichen Vorschri f ten in
BezLrg auf das \ /envaltungsobjekt,  insbesondere al ler Verkehrssicherungspf l ichten
i )
der .{nlage und laufenden Ft ihrung ordnungsgemäßer Hausabrechrungen und der Samrniung
der Einnahmen- und Ausgabennachweise und Belege (sämtl iche Unter lagen sind Eigentum des
Ä r r f r r : o o p h c r c )

k)
der Erstel lung einer Jahresabrechnung bis zum 30 Apri l  des nächst lolgenden Jahres

2. Weiterhrn hat der Verwalter diejenigen Handlungen vorzunelrmen, cl ie geeignet und
erforderl ich sind, Lrnt das Venvaltungsobjekt in seinem rvir tschaft l ichen Bestand zu erhalren
und die ordnungsgemäße Nutzungft ihigkeit  zu sichern, besonders bei der dr ingencl geborenen
Beseit igung von Schaden und Gefahrenstel len

3. Denr Ver-walter obl iegt die Pf l icht,  den Auftraggeber unverzt igl ich von al len wichr igcn
Angelegenieiten, wie Schäden, die die Nutzungsfühigkeit von Gebäuden und \4lohnungen
erhebl ich beeinträcht igen, Gefahrensituat ionen, Rechtsstrei t iekeiten und Zwanqsmaßnahmen
Drrrter,  unverzr ig. l ich in Kennlnis zu setzen.

4. Der Venvalter ist  daniber hinaus verpf l ichtet,  Zuschüsse aus öffent l ichen N{i t teln,  dre zuf
Beu' i r tschaftung, Instandhaltung und Instandsetzung der Grundstucke auf der Grundlage vof,
Gesetzen und Verwaltungsvorschri f ten berei tgestel l t  rverden, rechtzeit ig zu beantragen,
besttmmungsgemaß zv venvenden und erforderliche nfalls abzurechne n Er hat den
Auftraggeber rechtzeit ig und umfassend über die Berei tstel lung von Mjt teln der öffent l ichen
Hand Lrnd die jewei l igen Bedingungen zur Forderung umfässender Instandsetzrrng rrncl
lv{odernisierung zu unterr ichten und ggf.  Entscheidungsvorschlage yorzuberei ten.
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5' Zustimmung zur Mietmode_rrusierung durfen nur nach grundsätzlcher Abstimmung rrut dernAuftraggeber im festgeleglen Umfang gegeben werden.

$ 3 Vermietungsauftrag

Die V'ermietung der wohnungen erfolgt nach den Besctrlussen des wohnungsausschusses 6erStadt Werneuchen

-

$ 4 Zahlungsverkehr

l '  I ler Zahlungsverkelr  wird über ein Bankkonto (Hauskonto) nach wahl des Auftrapsebers
a b s e r v i c k c l t  

\  .  - - - - - . ' - l  l  \ l | r l l  4 ö 5 9 u w l  J

2' Der \ /envalter ist .  berecht iE, monatl ich dern Hauskonto die ihm zustehe.cjeV-erwaltungsgebühr fiir die-laufenden Aufgaben gem $ 2 zu entnehmen. Die ihm zustehendenGebi i l i ren fur besondere Venvaltungsaufuaben-darr.r  nach Erbr ingung der Leistung unclZustimmung des Auftraggebers dem Hauskonto in vereinbarter Höhe entnehmen.

$ 5 Besondere Verwalfungsaufgaben

Auf wunsch des Auftraggebers werden vom Venvalter gegen gesondert  zu vereinbarendeVergütung folgende Aufgaben übernommen
a )
Wi rtschaft lichkei tsbe rechnung lt. B erechnu ngsverordnu ng,.
b )
vcrberei tung und Durchfuhrung von Mieterhöhung in Faten, in denen sich crerN'l et erhohL: ngsbet rag ni cht u nmi tter b o,. au s d em r\{ietven?ug .rgi u,
c l

Auslu lr,'u ng b es o n d er er b eh o rd I i ch e r Au fl agen
d )
vorbereitung der Finanzierung und Betreuung,{Jbenvachung von Modernisierungen[-lm- und Ausbauten und großere InstandhaltrJngsrnußnahm.-n g.g.n gesonderten Auftrae

$ 6 Hausverwaltergebühren

Der \zcnvalter erhält zuJ di: in $ 2 genamte Tatigkert eine Gebufu von monatl ich 35,00 DMleVeNaltu ngseinheit zzgl. Mehnvert-steuer.
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$ 7 Vol lmacht ,  Akten,  Belege

t .
l'4rt Abschluß desVertrages hat der Auftraggeber dem Venwalter eine gesonderte Vollmacht in
den lt Vertrag erforderlichen Urnfang auszustellen
2 .
Der Venvalter ist berechtigt, Untervollmacht zLt errei len, wodurch jedoch seine
Verantwortiichkeit gegenüber dem Auflraggeber nicht beruhrt wird

ö., Vem'alter ubernimrnt die fi)r die lfd. Verw,alrungstätigkeit betreffenden Akren,
tn sb esondere lv{ietverträge, Versicltenrngsurkund en, Dienstleistu ngsvertrage, amtl iche
Bescheide usw. vorn Vorvenvalter.
I

De r \ /envaiter verpf l ichtet s ich zur sorgsamen Aufuewahrung dieser Unter lagen, einschl ießl ich
dtr geordneten Nachweise al ler während der Venvaltungszeit  anial lenden Akten,
Schri f t  rvechsel,  belege usw
5 .
\'Lrt dcr Beendigung der \/envaltung sind alle Unterlagen dem Auftraggeber zu übergeben,

$ 8 Vertragsdauer

t .
Dieser Vertrag ist  schri f t l ich per eingesckiebenen Brief  mit  einer Fr ist  von 6 Monaten,
erstmals zurn 3l  l2 1998, danach jähr l ich zum 3l Dezember kr indbar Bei verspätetenr
l i ingang der KLindigung beim Empfanger gi i t  der nächstmögl iche Kundigungsrermin (Der
ALrsender ist  Lrber den verspäteten zugang unverzügl ich zu informieren )
2 .
Der Entzug der Venvaltungsvol l rnacht berührt  nicht dre pf l icht zur Fonzahlung cer
\ /errval tungsgebühr gemäß $ 7 Abs I  bis zum nächsten ordnungsgemäßen Kündigungsternr in

$ 9 Besondere Vereinbarungen

l .
Dre konlreten Modal i täten der Übernahme der Verwaltung und der Orgarusat ion der
vcnvaltungs- und Bewirtschaftungstät igkeit  werden gesondert  vereinbart .  Dei Auftraggeber
hat insbesondere daf i : r  zu sorgen, daß al le vorhandenen Unter lagen vom Voryenvalter
ordnungsgernaß, voi iständig und rechtzeit ig ubergeben,.verden
2 .
Der \ /er$'al ter haftet  den Mietern, Pächtern, und Dri t ten gegenüber f i - rr  die pf l ichtgernaß zu
erl>ringende Venvaltungstätigkeit und stellt insofern den A-uft-raggeber von jeder Haftung frer
Er hat entsprechende Versicherungsvenräge auf seine KosIen abzuschl ießen und dem
.{u f t  raggeber nachzu',veisen.
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3 .
Alspruche des Auftraggebers gegen den Verwalter rverden von vorstehend aufgefuhrter Resel
nicht berulrt.

g 10 Schlußbesfimmungen

t .
Sollten einze)ne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder rverden, so rvirci
dadurch die Gült igkeit  des Vertrages im übrigen nicht berührt  ALr Stel le der unrvirksamerr
ßestirrunung tritt die gesetzlich zuiässige Bestirnmung, die dem rvirtschaftlichen Srnn und
Zrveck der ungi i l t igen Best imntung am nächsten kommt. Entsprechendes gi l t ,  wenn sich L'ei
der Durcirfirhrung des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte
2 .
Anderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie Kündigungen bedürfen zu jluer

\\lirksamkeit der Schri ft form

/ l )  l o  r / /
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